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„Bis zu Abschaffung des Rundfunkbeitrags die Bürger bei Zahlung dieser Zwangsabgabe
steuerlich entlasten“ lautet der Titel eines Antrags der AfD-Fraktion (21/6027(Dokument,
öffnet ein neues Fenster)), den der Bundestag am Donnerstag, 21. Mai 2026, erstmals
debattiert hat. Im Anschluss an die halbstündige Aussprache wurde der Antrag zur
weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen. Federführend ist der Finanzausschuss.

Antrag der AfD
In dem Antrag (21/6027(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) fordert die AfD-Fraktion, den
Rundfunkbeitrag bei der Ermittlung des steuerlichen Existenzminimums zu berücksichtigen und das
Einkommensteuerrecht zum 1. Januar 2027 entsprechend anzupassen. 

Rundfunkbeiträge würden eine wesentliche finanzielle Belastung für viele Haushalte darstellen. Sie
werden vom Inhaber einer Wohnung geschuldet, unabhängig davon, ob und wie viele
Rundfunkgeräte vorhanden sind und welche Leistungen der Rundfunkanstalten zugänglich sind.
(hau/bal/21.05.2026)

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw21-de-rundfunkbeitrag-1174748
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